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Landtagsfitzung 
am 2. Dezember 1926. 

Nach der großen Pause trat heute de 
Landtag wieder vollzählig zusammen. Es 
werden sich in nächster Zeit die Sitzungen 
Haufen, denn :s ist räch Zahl und Mch.il 
Feit viel Material zu verarbeiten. 

Es wurde heute als 1. Punkt das Ee-
mewdenachtragsgesetz behandelt. 

Dr. Beck weist aus den> vorliegenden ge-
druckten Bericht hin, insbesondere auf die 
Ausführung betr. Eradzählung der Per-
wandtschaft, die für die Gemeiirderatswah-
len wichtig ist. Eine Aeußerung des Land 
gerichtes beleuchtet die Frage noch extra. 

Es ist die Meinung, daß vorliegender 
Entwurf nur ein Nachtrag sein soll und das; 
sobald als es möglich ist, ein neues, ausfuhr-
liches und umfassendes Eemeindegesetz vor-
gelegt werden soll. Ein Eemeindegesetz stellt 
die Eemeiiideverfassung dar und der Bürger 
ist an ihr mehr und unmittelbarer interes-
siert. wie an der Landesverfassung. 

Der Nachtrag, der vorliegt, wurde ge 
schassen aus 'dem Gedanken der Demokratie 
heraus, dah wenn möglich allen Bürgern 
Gelegenheit gegebeil werden soll, das Ee-
meindeaktiobürgerrecht auszuüben. Ferner 
soll grundsätzlich das Verwaltungsjahr der 
Gemeinde mit dem Kalenderjahr zusammen-
fallen. 

Wir entnehmen dem erwähnten interes-
santen Berichte: 

Die liechtensteinische Geineindegesetzge-
bung. angefangen mit dem Gemeindegesetz 
vom 24. Mai 1864, ist nach und nach'sehr 
unübersichtlich und unklar geworden. Selbst 
der Rechtskundige findet sich nur schwer zu 
recht, geschweige denn Personen, die weni-
ger sich mit dem Rechte abgeben. Im Ver 
laufe der Zeit sind viele Ausgaben, welche 
im Eemeindegesetze mehr oder weniger aus-
führlich geregelt waren, durch besonder, 
Gesetze näher bestimmt worden. Manche An 
gelegenheiten sind übrigens im Gemeinde 
gssetze nur andeutungsweise geregelt. Wohl 
hat die Regierung im Jahre 1916 eine Zu-
sammenstellung über die Gemeindegesetz-
gebung herausgegeben („blaues Heft"), al-
lein seither sind wieder einige Aenderungen 
eingetreten. 

Die Eemeindegesetzgebung entspricht über
haupt nicht mehr den Grundsätzen unserer 
neuen Verfassung. Deswegen hat auch die 
Verfassung selbst vorgesehen, das; alle die-
jenigen> Gesetze, welche mit dem Geiste der 
Verfassung im Widerspruch stehen, tunlichst 
revidiert werden sollen. Den heutigen Ver-
Hältnissen entspricht das Gemeindegesetz in 
manchen, Punkten nicht mehr, so wird vielfach 
gewünscht, das; wenigstens deir Gemeinden 
die Möglichkeit gesetzlich geboten werde, das; 
sie Eemeinderatsschr'eiber einführen und da-
mit eine Ordnung in ihrem Kanzleiwesen 
schaffen können. So wird weiter die Ausge-
staltung der Gemeindeversammlung neben 
und anstelle des verstärkten Gemeinderates 
postuliert. Ganz unzeitgemäß und buchhalte-

tisch unrichtig ist das jetzige gehandhabte 
Eemeindeverrechnungswesen. das selbst mit 
dem Eemeindehaushaltungsgesetz vom Jahre 
1904 im Widerspruch steht. Die den Gemein 
den zur Verfügung gestelltem Formularien 
stehen teilweise im Widerspruch mit den Ee-
setzen. Eine Ordnung auf diesem Gebiete ist 
also dringend notwendig. Nicht mehr dem 
Geiste der Verfassung entsprechend und im 
Widerspruch mit dem Landtagswahlrecht 
ist auch das Gemeindewahlrecht. Es sollte aus 
Vereinfachungsgriinden auf eine Gleichste!-
lung des Eemeindewahlrechtes mit dem 
Landtagswahlrechte getrachtet werden. Die 
Kommission ist der Ansicht, daß mit dem 
nachfolgend befürwortetem Nachtrogsgeset; 
die Forderung nach einem neuen Gesetze 
durchaus nicht abgeschwächt wird. 

V a t l i n e r: Es ist seit langem die 
Rede von einem neuen, modernen und in al 
len Teilen entsprechenden- Eeineindegesetz: 
warum liegt nicht ein solches vor? 

R e g i e r u n g s c h e f : Das seinerzeit 
vorgelegte Eemeindegesetz wurde wieder zur 
neuerlichen Beratung an Regierung und 
Kommissionen zuriickgewie-sen. Es ist serner 
die Meinung, daß der Öffentlichkeit lange 
und ausgiebig Gelegenheit gegeben! werden 
soll, zu einem solchen Entwurf Stellung zu 
nehmen, in der Presse oder durch andere 
Gelegeicheiteir. Ick» hoffe, daß der Beauf-
tragte in einigen Tagen den neuen Entwurf 
der Regierung, wenn möglich auch mit Mo-
tivewbericht vorlegen kann. • 

P e t e r Büche l : Es ist nicht gut. 
wenn sich Wahlen häufen. Man könnte auch 
die Eemeindewahleiil anstatt laut dem vor 
liegenden Nachtragsgesetz kommenden Jän-
ner, ein halbes Jahr n a ch dem gewöhn-
lichen Termine abhalten, ohne mit den heute 
noch bestehenden Bestimmungen in Konflikt 
zu kommen. 

V o g t : Man soll auf die Vorlage ein-
treten, da man nicht weiß, wie viel Zeit bis 
zum neuen Gesetz vergehen kann. 

B a t l i n e r : Es soll der Regierung 
eine Frist gestellt werden. 

R e g i e r u n g s ch e f: Sie können noch 
heute den Entwurf haben, doch ist er nicht 
reif, und die Regierung entschlägt sich jeder 
Verantwortung. Der Entwurf, der unten 
liegt, ist vom neuen Kollegium überhaupt 
noch nicht behandelt worden. Wir hatten bis 
heute 20 Sitzungen- mit über 300 Eegen-
tänden, die als lausende Geschäfte dringend 
erledigt werden mußten. 

G a ß n e r : Die Regierung kann i» der 
Sache nicht gedrängt werden. Es ist ein Ee-
>etz von großer Tragweite, die Beratungen 
können in den Herbst und darüber hinaus 
gehen. 

Nach längerer Debatte ergab die Abstim-
mung, daß 9 Abgeordnete dafür sind, aus die 
Beratung des Nachtragsgesetzes einzutreten. 

Dr. Beck: Zu Art. I Punkt 2: Ich.schlage 
vor, anstatt des vorgeschlagenen vierten 
Verwandtschaftsgrades den dritten eintreten 
zu lassen, damit in kleinen Gemeinden (bei-
spielsweise Planken) nicht eines Tages 

vielleicht eine schwierige Situation in der 
Bestellung des Eemeinderates eintrete. 

W a l s e r : In größeren Gemeinden 
sollten nicht Geschwisterkinder in den Ge 
meinderat kommen. Auch wenn das In 
teresse der Gemeinde nicht darunter leidet, 
kann es doch zu Stänkereien- kommen. 

Dr. Beck: Es gäbe einen Mittelweg: 
Die Einwohnerzahl könnte eine Richtlinie 
abgeben. 
; P e t e r Büche l : Der Borschlag Dr 

Beck hat auch eine Kehrseite. Es könnte ein-
treten, daß tatsächlich die Eemeindeverwal-
tung in die Hände von 2—3 Familien ge 
rät. 

V o g t : Vorschlag: Die Nennung der 
Wahlkommission soll aus der Eemeindever 
sammlung heraus gebracht werden. Statt 
3 sollen 5 gewählt werden. 

P e t e r Büche l : Ich bin nicht da-
sur. Das heutige Vorschlagsrecht soll bei-
behalten werden. 

Nach längerem Hin und Her über die 
Zahl der Mitglieder der Wahlkommission, 
über dew Vorschlags- und Wahlmodus kam 
es zu keiner Aenderung des Vorschlages; 
Herr Regierungschef konnte allerdings und 
unter Beifall konstatieren, daß das neue 
Eemeindegesetz, falls jeder ihrer Bestim-
mungen die gleiche Aufmerksamkeit und Zeit 
gewidmet wird, noch nicht fertig sein wird, 
bis der Kuckuck ruft. 

(Fortsetzung in nächster Nummer.) 

Mitteilung der Regierurtg an den Landtag 
betreffend die Klassenlotterie in Liechtenstein. 

Die sürstliche Regierung sieht sich zufolge 
einstimmigen Kollegialbejchlusses veranlaßt, 
dem Hohen Hause über die Verhältnisse bei 
der Klassenlotterie in Liechtenstein solgende 
Mitteilung zu machen: 

Mit Zustimmung des Landtages wurde 
mit der Firma John von Glohn u. Co. in 
New York am 11. Februar 1926 ein Vertrag 
betreffend die Fortführung der Klasseivlotte-
rie in Liechtenstein geschlossen, in welchem 
Verlrage bekanntlich auch bestimmt wurde, 
daß die neue Konzessionärin die erste, durch 
die Firma Bank Sautier u. Co. A.-E. in Lu-
zern und Zürich und die Vertriebsunion in 
Triesenberg begonnene aber nicht beendete 
Lotterie zu Ende führen isoll. Zur Durch-
ührung des neuen Vertrages gründeten die 

Inhaber der Firma John von Glohn u. Co. 
mit anderen Personen die „Centrofag", Cen-
tral-Europäische Finanz -Aktien>-Eesellschajt 
il Vaduz mit einem volleinbezahlten Aktien-
kapitale von einer Million Franken. Die 
Eintragung in das Handelsregister des fürst-
lichen Landgerichtes fand am 10. März 1920 
'tatt. Nachdem die Konzessionärin die ver-
traglich bedungenen 200,000 Franken bei der 
liechtensteinischen Landesbank erlegt hatte, 
übertrug die Regierung aus Erund eines 
Sitzungsbeschlusses über Ansuchen der Kon-
zessionärin den Lotterievertrag auf die 
Centrofag und gab dieser auch das vom 

Landtage bereits beschlosseile und im Pevso-
neu- und Eesellschaftsrechte begründete Mo-
nopol für den Alleinbetrieb des Lotterie-
gefchäftes. 

Die Lotterieunternehinung begann ihren 
Geschäftsbetrieb anfangs Jul i 1920. Im 
September fand unter Aufsicht der amtlichen 
Aufsichtskommission die erste und im Okto-
ber die zweite Ziehung statt. Mit Rücksicht 
darauf, daß für die dritte Ziehung im No-
vember keinerlei Mittel gemäß dem Ver-
trage zur Verfügung gestellt wurden, sah sich 
die Regierung veranlaßt, am 8. November 
1926 die Konzessionärin auf Art. 6 des Ver-
träges hinzuweisen und ihr nahezulegen, das 
zur Ziehung erforderliche Geld im Gewinn-
Verhältnis der verkauften Lose zur Gesamt-
zahl der Lose bereitzustellen, widrigens sich 
die Regierung vorbehalte, die Ziehung zu 
verbieten. Statt, daß das Geld deponiert 
wurde, teilte der Vsrwaltungsrat der Cen-
trofag am 15. November 1926 der fürstlichen 
Regierung mit, daß er beschlossen habe, die 
dritte Ziehung am 17. November 1926 nicht 
stattfinden zii lassen. Die Direktoren der 
Centrofag versuchten trotzdem mit Schreiben 
vom 16. November 1926, die Regierung zur 
Freigabe der Kaution per 100,000 Franken 
zwecks Durchführung der vom Verwaltungs-
rate eingestellten dritten Ziehung der Klas-
senlotterie zu bewegen. Mit Schreiben vom 
17. November 1926 an die Centrofag nahm 
die Regierung den Beschluß über die Einste!-
lung der Ziehung zur Kenntnis und erklärte 
gleichzeitig mit Rücksicht auf die Nichteinhal-
tung des Vertrages durch die Centrofag den 
Verfall der Konzession und des Monopols. 
Die Freigabe der Kaution wurde verwei-
gert. Am 20. November 1926 beschloß die Ne-
gierung überdies den Versall der Kaution 
per 100,000 Franken und wies die liechten-
steinische Landesbank an, die Umschreibung 
des Betrages auf die Landeskasse vorziineh-
men. 

Das ist kurz ein Bild der jüngsten Ereig-
nisse bei der Kiassenlotterie. Wir werden 
Ihnen in einer der nächsten Sitzungen! ein 
ausführliches Expose über den ganze» Sach-
verhalt geben, betonen aber, daß in umserer 
heutigen kurzen Mitteilung die wichtigsten 
Daten enthalten! sind. 

Seuchenfrei! 
Am 27. September eilte die Hiobs-Bot-

schaft durch unsere Gaue, daß in Mäls die 
Maul- und Klauenseuche festgestellt wurde, 
und heute, am 2. Dezember 1926, kann die 
Regierung das Erlöschen der bösen 
Seuche verkünden. Etwas mehr als zwei 
Monate hat die Seuche in Mäls gehaust und 
25 Mehstände erfaßt. Glücklicherweise ist es 
den vorsorglichen und strengen Maßnahmen 
der Regierung gelungen, die Seuche in Mäls 
zu lokalisieren. Man hat während der Seu-
chenzeit manche herbe Kritik über die oft 
allzustrenge scheinenden Maßnahmen der Re-
gierung gehört, aber zur Ehre aller verstau-

17 FeuZlleton. 

Schatten der Bergllltgetlheit. 
Kriminal roman von M . B . Hohenhofen. 

Dabei huschte ein Lächeln über das hagere Ee 
ficht des Kriminalkommissars: er war überzeugt, 
der Staatsanwal t werde ebensowenig zu einem E r -
gebnis kommen. E r setzte sich und sah zu, wie der 
Staatsanwalt durch das Tischtelephon die Weisun« 
gab, den Untersuchungsgefangenen im Laufe dos 
Nachmittags vorzuführen. 

Um die bestimmte Zeit fand sich der Kommissar 
«bermals bei dem Staatsanwal t ein. 

Doktor E r w i n Fröhlich war bereits dort: ein 
Schutzmann ln Uniform stand hinter ihm. 

Z n dem glattrasierten (Besicht zeigten sich unter 
keii Augen dunkle Schatten, die erkennen ließen, 
daß Doktor Fröhlich die ganze Nacht zwischen den 
Wänden seiner Zelle durchwacht hatte. 

Der Staatsanwalt redete auf ihn e in : 
„Ihr Schwelgen ist doch vollständig sinnlos. — 

Kenn man auch gerne an Ihre Schuldlosigkeit glau-
ten möchte, so machen S i e dies durch Ihre ganz 
unbegründete Hartnäckigkeit unmöglich. Geben S ie 

zu. das, S ie die Briefe für den angeblichen Bob 
Hohsp-ath abholten?" 

. . J a ! " 
„Der Postbeamte hat S ie auch mit aller Be-

sttmmtheit erkannt. Was taten S ie mit den Bri>--
fen?" 

„ Ich verbrannte sie." 
„Zum Beamten sagten S i e , S ie müßten die 

Briese an Bob Hohspeath nachschicken?" 
„3a!" 
„S ie wußten aber, das; dieser tot w a r ? " 
Auf diese Frage des Staatsanwaltes folgte ein 

kurzes Zögern; dann erklärte Doktor Fröhlich mit 
sicherer Ruhe: 

„ J a . ich wußte es." 
„So haben S ie den Toten damals schon erkannt, 

als S ie ihm im Sektionssaale gegeniibertraten?" 
„ J a ! " 

Der Staatsanwalt warf einen triumphierenden 
Blick auf den Kommissar. 

„S ie waren auch in die Wohnung des Bob 
Hohspeath eingedrungen?" 

Doktor E r w i n Fröhlich preßte die Lippen auf-
einander,- seine Brauen schoben sich zusammen. — 
Dann gab er mit der nämlichen Ruhe, die er bis-

her bewahrt, Antwort : 
„ Ich weisz davon nichts!" 
„Warum bestreiten S ie das?" 
„ Ich wußte seine Wohnung nicht!" 
„Aber S i e hatten anfangs auch geleugnet, dah 

Sie die Briese erhoben hatten. Der Zeuge muhte 
S ie llbersiihren. Genau so wird es in der Sache 
sein!" 

„ Ich weiß nichts!" 
„Warum haben S i e die Briese siir Bob Höh-

speath geholt?" 
. D e r Verhaftete zog die Schullern hoch. 

„ I ch weiß es nicht." 
„Das können S ie doch nicht im Ernste behaup-

ten. S i e miissen dabei doch irgend eine Absicht ver-
folgt haben." 

„ Ich kann es nicht sagen." 
„S ie wollen also nicht!" 
Doktor E r w i n Fröhlich schwieg. 
„Dami t verbessern S i e aber Ihre Lage in le i -

ner Weise. S i e haben das eine Zugeständnis erst im 
Zwange der unwiderleglichen Zeugenaussage ge-
macht. Solange S ie sich also nicht zu einer offenen 
Erklärung Uber alle Einzelheiten entschließen, ist es 
nicht möglich, in Ihrem In te rne irgend etwas zu 

beginnen. Ich kann den Haftbefehl nicht aufheben, 
ehe S ie nicht Aufklärung gegeben haben. Wer war 
dieser B o b Hohspeath?" 

„ I ch kann es nicht sagen." 
„Wissen S i e auch nicht, warum er ermordet 

worden sein könnte?" 
„ N e i n ! " 
„Haben S ie die Briefe, die S ie siir Hohspeath 

erhoben hatten, auch gelesen?" 
„ Ich wi l l es nicht sagen." 
„S ind S i e sich auch über die Tragweite Ihres 

Verhaltens im K la ren? E s wird gegen S i e eine 
Anklage wegen eines Verbrechens des Mordes an 
dem mutmaßlichen Bob Hohspeath erhoben wer-
den." — 

„ Ich weiß es." 
„Und trotzdem bleiben S ie bei Ihrem Schwei-

gen?" 
„ J a ! " 
„Wissen S i e noch, wo S ie in der Nacht des 18. 

Februar, in der der Tote in dem Garten der V i l l a 
Rabuser vorgefunden wurde, gewesen sind?" 

„ I ch weiß es nicht mehr." 
„Können S i r irgend einen Zeugen nennen, in 

dessen Gesellschaft S i e waren?" 


